
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 12. Dezember 2023 

 

 

 

Novellierung der EU-Bauproduktenverordnung, Artikel 18 – freiwillige Qualitätszeichen für 

Wärmedämmstoffe 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

der Entwurf der EU-Kommission zur Novellierung der EU-Bauproduktenverordnung sieht in Artikel 18 

das Verbot privater Qualitätszeichen auf der Basis freiwilliger Zertifizierungen vor. Die deutsche 

Dämmstoffindustrie lehnt diesen Vorstoß ab.  

 

Freiwillige Qualitätszeichen bestätigen die zuverlässige Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien auf 

der Grundlage von Zertifizierungsprogrammen, die von unabhängigen Stellen durchgeführt werden. 

Damit wird dem Bedürfnis der Dämmstoffkunden nach Qualitätskennzeichnungen, die über das CE-

Zeichen hinausgehen, entsprochen. Die bestehenden freiwilligen Qualitätszeichen haben in der 

Praxis dazu beigetragen, das hohe Qualitätsniveau von Wärmedämmstoffen in Deutschland zu 

gewährleisten. Darüber hinaus sorgen die freiwilligen Zeichen für faire Wettbewerbsbedingungen 

und Transparenz am Markt. 

 

Freiwillige Qualitätszeichen stellen in Deutschland keine Handelsbarriere für Dämmstoffe aus dem 

Europäischen Binnenmarkt dar. Freiwillige Zeichen fördern den Wettbewerb, solange die 

Entscheidung für einen zusätzlichen freiwilligen Qualitätsnachweis im Ermessen des Bauherrn bzw. 

dessen Bevollmächtigten liegt. Sie haben keinen Einfluss auf die nationale Anwendbarkeit oder 

Fördermaßnahmen und sind nicht ausschreibungsrelevant. In Deutschland wirken sich freiwillige 

Qualitätszeichen nicht auf die Gebäude- oder Unternehmensversicherung aus.  

 

  

Herrn MdEP Christian Doleschal 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brüssel 

ASP 14 E 130  
 



 

Wir bitte Sie deshalb, sich für die Erhaltung freiwilliger Qualitätszeichen für Bauprodukte einzusetzen 

und die Formulierung des Artikel 18 bei der Novellierung der EU-Bauproduktenverordnung 

entsprechend anzupassen. Keiner der Vorschläge zum Artikel 18 der Europäischen Kommission, des 

Parlamentes und des Rates erlaubt die Weiterführung freiwilliger Qualitätszeichen, die im Interesse 

der Verbraucher notwendig ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.  
Dr. Thomas Tenzler 
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Geschäftsführer 

 

 

 

 


